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 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen, insbesondere die Resolutionen 2227 
(2015) und 2100 (2013), die Erklärung seines Präsidenten vom 6. Februar 2015 
(S/PRST/2015/5) sowie seine Presseerklärungen, unter anderem vom 12. Januar 2016, be-
treffend die Situation in Mali, 

 in Bekräftigung seines nachdrücklichen Bekenntnisses zur Souveränität, Einheit und 
territorialen Unversehrtheit Malis, hervorhebend, dass die malischen Behörden die Haupt-
verantwortung für die Gewährleistung der Stabilität und der Sicherheit im gesamten Ho-
heitsgebiet Malis haben, und unterstreichend, wie wichtig es ist, dass Friedens- und Si-
cherheitsinitiativen unter nationaler Eigenverantwortung stehen, 

 in Bekräftigung der Grundprinzipien der Friedenssicherung, darunter die Zustim-
mung der Parteien, die Unparteilichkeit und die Nichtanwendung von Gewalt außer zur 
Selbstverteidigung und zur Verteidigung des Mandats, und feststellend, dass das Mandat 
jeder Friedenssicherungsmission auf die Bedürfnisse und die Situation des jeweiligen Lan-
des zugeschnitten ist, sowie unter Hinweis auf die Erklärung seines Präsidenten vom 
25. November 2015 (S/PRST/2015/22), 

 in Anerkennung des legitimen Strebens aller malischen Bürger nach dauerhaftem 
Frieden und dauerhafter Entwicklung, 

 in der Erkenntnis, dass das Abkommen für Frieden und Aussöhnung in Mali („Ab-
kommen“), das 2015 von der Regierung Malis, der Koalition bewaffneter Gruppen „Plate-
forme“ und der Koalition bewaffneter Gruppen „Coordination des mouvements de 
l’Azawad“ unterzeichnet wurde, eine historische Chance zur Herbeiführung eines dauer-
haften Friedens in Mali darstellt, 

 die Auffassung vertretend, dass das Abkommen ausgewogen und umfassend ist und 
zum Ziel hat, die Krise in Mali in ihren politischen und institutionellen Dimensionen sowie 
in den Dimensionen der Regierungsführung, der Sicherheit, der Entwicklung und der Aus-
söhnung anzugehen, unter Achtung der Souveränität, Einheit und territorialen Unversehrt-
heit des malischen Staates, 

 unterstreichend, dass die vollständige und wirksame Durchführung des Abkommens, 
die unter malischer Führung und Eigenverantwortung erfolgen muss, Aufgabe der Regie-
rung Malis und der Koalitionen bewaffneter Gruppen „Plateforme“ und „Coordination“ ist 
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 unter Verurteilung der nach wie vor von terroristischen Gruppen begangenen An-
griffe auf die Mehrdimensionale integrierte Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen 
in Mali (MINUSMA), die malischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte, die Ausbil-
dungsmission der Europäischen Union in Mali (EUTM Mali) und die französischen Trup-
pen, 

 betonend, dass der Terrorismus nur durch einen nachhaltigen und umfassenden An-
satz besiegt werden kann, bei dem alle Staaten und die regionalen und internationalen Or-
ganisationen sich aktiv beteiligen und zusammenarbeiten, um die terroristische Bedrohung 
einzudämmen, zu schwächen und zu isolieren, und erneut erklärend, dass der Terrorismus 
nicht mit einer bestimmten Religion, Nationalität oder Zivilisation in Verbindung gebracht 
werden kann und soll, 

 unter Hinweis auf die Aufnahme der Bewegung für die Einheit und den Dschihad in 
Westafrika, der Organisation Al-Qaida im islamischen Maghreb, Ansar Eddines und ihres 
Anführers Iyad Ag Ghali sowie Al-Murabituns in die von dem ISIL (Daesh)- und Al-
Qaida-Sanktionsausschuss nach den Resolutionen 1267 (1999), 1989 (2011) und 2253 
(2015) aufgestellte Al-Qaida-Sanktionsliste und erneut seine Bereitschaft bekundend, im 
Rahmen des genannten Regimes Sanktionen gegen weitere Personen, Gruppen, Unterneh-
men und Einrichtungen zu verhängen, die mit Al-Qaida und anderen gelisteten Einrichtun-
gen und Personen, einschließlich Al-Qaidas im islamischen Maghreb, Al-Murabituns und 
Ansar Eddines, verbunden sind, im Einklang mit den festgelegten Kriterien für die Auf-
nahme in die Liste, 

 die Maßnahmen begrüßend, die die französischen Truppen auf Ersuchen und in Un-
terstützung der malischen Behörden weiter zur Abschreckung der terroristischen Bedro-
hung im Norden Malis durchführen, 

 betonend, dass die Sicherheit und Stabilität in Mali unauflöslich mit denen der Sa-
hel-Region und der Region Westafrika sowie mit der Situation in Libyen und in der Re-
gion Nordafrika verbunden sind, 

 mit dem Ausdruck seiner anhaltenden Besorgnis über die grenzüberschreitende Di-
mension der terroristischen Bedrohung in der Sahel-Region sowie über die ernsten Heraus-
forderungen, die von der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität in der Sahel-
Region ausgehen, unter anderem vom illegalen Waffen- und Drogenhandel, von der 
Schleusung von Migranten und vom Menschenhandel, und über ihre in einigen Fällen z
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forderung an alle Mitgliedstaaten, zu verhindern, dass Terroristen unmittelbar oder mittel-
bar von Lösegeldzahlungen oder politischen Zugeständnissen profitieren, und die sichere 
Freilassung von Geiseln zu erwirken, und in dieser Hinsicht unter Hinweis auf das von 
dem Globalen Forum Terrorismusbekämpfung veröffentlichte Memorandum von Algier 
über bewährte Verfahren zur Verhütung von Entführungen zur Erpressung von Lösegeld 
durch Terroristen und zur Beseitigung der damit verbundenen Vorteile, 

 unter nachdrücklicher Verurteilung aller Menschenrechtsübergriffe und -verletzun-
gen und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, insbesondere der außergerichtlichen 
und summarischen Hinrichtungen, der willkürlichen Festnahmen und Inhaftierungen und 
der Misshandlung von Gefangenen, der sexuellen und geschlechtsspezifischen Gewalt so-
wie der Tötungen und Verstümmelungen, der Einziehung und des Einsatzes von Kindern 
und der Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser, mit der Aufforderung an alle Parteien, 
den zivilen Charakter von Schulen im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht zu ach-
ten und die rechtswidrige und willkürliche Inhaftierung von Kindern zu beenden, und mit 
der Aufforderung an alle Parteien, diesen Verstößen und Rechtsverletzungen ein Ende zu 
setzen und ihren Verpflichtungen nach dem anwendbaren Völkerrecht nachzukommen, 

 in dieser Hinsicht erneut erklärend, dass alle diejenigen, die solche Handlungen be-
gangen haben, zur Rechenschaft gezogen werden müssen und dass einige der im vorste-
henden Absatz genannten Handlungen möglicherweise Verbrechen nach dem Römischen 
Statut darstellen, davon Kenntnis nehmend, dass die Anklägerin des Internationalen Straf-
gerichtshofs am 16. Januar 2013 aufgrund der Unterbreitung durch die Übergangsbehörden 
Malis vom 13. Juli 2012 Ermittlungen wegen der seit Januar 2012 im Hoheitsgebiet Malis 
angeblich begangenen Verbrechen aufgenommen hat, in dieser Hinsicht ferner davon 
Kenntnis nehmend, dass der Gerichtshof am 1. März 2016 im ersten beim Gerichtshof an-
hängigen Verfahren wegen des mutmaßlichen Kriegsverbrechens der vorsätzlichen Angrif-
fe auf religiöse und geschichtliche Denkmäler in Timbuktu die Verhandlung betreffend die 
Bestätigung der Anklagepunkte eröffnet hat, und unter Hinweis darauf, wie wichtig die 
Unterstützung des Gerichtshofs und die Zusammenarbeit mit ihm durch alle betroffenen 
Parteien sind, 

 unterstreichend, wie wichtig es ist, dass die malischen Verteidigungs- und Sicher-
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 3. fordert die Regierung Malis und die Koalitionen bewaffneter Gruppen „Plate-
forme“ und „Coordination“ nachdrücklich auf, die Waffenruhevereinbarung vom 23. Mai 
2014, die Sicherheitsvereinbarung zur Einstellung der Feindseligkeiten vom 5. Juni 2015 
und die Erklärungen über die Einstellung der Feindseligkeiten vom 24. Juli 2014 und 
19. Februar 2015 auch weiterhin einzuhalten; 

 4. bekundet seine Bereitschaft, zielgerichtete Sanktionen gegen diejenigen zu er-
wägen, die Handlungen vornehmen, die die Durchführung des Abkommens behindern o-
der gefährden, diejenigen, die die Feindseligkeiten wiederaufnehmen und gegen die Waf-
fenruhe verstoßen, diejenigen, die die MINUSMA oder andere internationale Präsenzen 
angreifen oder bedrohen, sowie diejenigen, die derartige Angriffe und Handlungen unter-
stützen; 

 5. verlangt, dass alle bewaffneten Gruppen in Mali im Rahmen des Abkommens 
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strengungen der Regierung zur wirksamen Wiederherstellung und Ausweitung der 
staatlichen Autorität und der Rechtsstaatlichkeit im gesamten Hoheitsgebiet zu un-
terstützen, unter anderem durch die Unterstützung der wirksamen Einsetzung von In-
terimsverwaltungen im Norden Malis unter den im Abkommen festgelegten Bedin-
gungen; 

 ii)  die Durchführung der im Abkommen, insbesondere seinem Teil III und seinem 
Anhang 2, vorgesehenen Verteidigungs- und Sicherheitsmaßnahmen zu unterstützen, 
namentlich 

 – die Waffenruhe zu unterstützen, zu beobachten und zu überwachen und dem Sicher-
heitsrat etwaige Verstöße zu melden; 

 – die Neudislozierung der reformierten und neu konstituierten malischen Verteidi-
gungs- und Sicherheitskräfte, insbesondere im Zentrum und im Norden Malis, zu un-
terstützen; 

 – die Kantonierung, Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung der be-
waffneten Gruppen zu unterstützen, unter anderem durch die Eingliederung von 
Elementen der bewaffneten Gruppen, die das Abkommen unterzeichnet haben, in die 
malischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte, als Interimsmaßnahme, im Rahmen 
der Sicherheitssektorreform und unbeschadet der voraussichtlichen Pläne der Kom-
missionen für Demobilisierung, Entwaffnung und Wiedereingliederung beziehungs-
weise Eingliederung; 

 – für die Kohärenz der internationalen Anstrengungen zu sorgen und dabei eng mit 
anderen bilateralen Partnern, Gebern und internationalen Organisationen, einschließ-
lich der Europäischen Union, die auf diesen Gebieten tätig sind, zusammenzuarbei-
ten, um den malischen Sicherheitssektor innerhalb des durch das Abkommen vorge-
gebenen Rahmens wiederaufzubauen; 

 iii)  die Durchführung der Aussöhnung und Gerechtigkeit betreffenden Maßnah-
men des Abkommens, insbesondere in Teil V, namentlich die Einsetzung einer in-
ternationalen Untersuchungskommission, in Absprache mit den Parteien zu unter-
stützen und die Operationalisierung der Kommission für Wahrheit, Gerechtigkeit 
und Aussöhnung zu unterstützen; 

 iv) im Rahmen ihrer Mittel und innerhalb ihrer Einsatzgebiete die Abhaltung in-
klusiver, freier, fairer und transparenter Kommunalwahlen sowie die Abhaltung ei-
nes Verfassungsreferendums zu unterstützen, namentlich durch die Bereitstellung 
der entsprechenden logistischen Hilfe und Sicherheitsregelungen, gemäß dem Ab-
kommen; 

 v) die besonderen Bedürfnisse der mit bewaffneten Gruppen verbundenen Frauen 
zu berücksichtigen und für ihren uneingeschränkten Zugang zu Entwaffnungs-, De-
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 ii)  in ganz Mali begangene Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und Men-
schenrechtsverletzungen und -übergriffe, einschließlich aller Formen von sexueller 
und geschlechtsspezifischer Gewalt und Rechtsverletzungen und Missbrauchshand-
lungen an Frauen und Kindern, zu beobachten, untersuchen zu helfen und dem Si-
cherheitsrat und gegebenenfalls der Öffentlichkeit Bericht zu erstatten und zu den 
Maßnahmen zur Verhütung solcher Rechtsverletzungen und Verstöße beizutragen; 

 

 g) Humanitäre Hilfe 
 

  in Unterstützung der malischen Behörden dazu beizutragen, ein sicheres Umfeld für 
die sichere, unter ziviler Führung und im Einklang mit 
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zung der entsprechenden Regelungen für die Überwachung, die Analyse und die Bericht-
erstattung zu beschleunigen; 

 23. ersucht 
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 30. fordert die Länder, die Truppen und Polizei für die MINUSMA stellen, nach-
drücklich auf, die Beschaffung und die Auslieferung der gesamten erforderlichen kontin-
genteigenen Ausrüstung zu beschleunigen, legt den Mitgliedstaaten eindringlich nahe, 
Truppen und Polizei bereitzustellen, die über ausreichende Fähigkeiten, eine einsatzvorbe-
reitende und, wenn angezeigt, eine einsatzbegleitende Ausbildung und Ausrüstung, samt 
Unterstützungsmitteln, für das spezifische Einsatzumfeld verfügen, damit die MINUSMA 
ihr Mandat erfüllen kann, und begrüßt die Hilfe, die die Mitgliedstaaten den Ländern, die 
Truppen und Polizei für die MINUSMA stellen, in dieser Hinsicht gewähren; 

 31. ersucht den Generalsekretär, alle zusätzlichen geeigneten Maßnahmen zu er-
greifen und im Benehmen mit den truppenstellenden Ländern Möglichkeiten zu sondieren 
und auch die Mitgliedstaaten um Unterstützung zu bitten, um die Sicherheit des Personals 
der MINUSMA zu verbessern und so die MINUSMA in die Lage zu versetzen, ihr Mandat 
in einem komplexen Sicherheitsumfeld, das unter anderem durch asymmetrische Bedro-
hungen gekennzeichnet ist, wirksam durchzuführen, unter anderem durch 

 – die Verbesserung der nachrichtendienstlichen Kapazitäten der MINUSMA, ein-
schließlich Überwachungs- und Beobachtungskapazitäten, im Rahmen ihres Man-
dats; 

 – die Bereitstellung von Ausbildung und Ausrüstung für Maßnahmen gegen Spreng-
vorrichtungen, einschließlich einer stärkeren Unterstützung der truppenstellenden 
Länder bei der Dislozierung der noch verbleibenden, nach dem derzeitigen Truppen-
bedarf benötigten Mannschaftstransportpanzer und anderer minengeschützter Fahr-
zeuge; 

 – die Mobilisierung ausreichender militärischer Kapazitäten zur Sicherung der logisti-
schen Versorgungswege der MINUSMA, einschließlich bei Bedarf der Entsendung 
von Kampftruppenbataillonen für den Geleitschutz; 

 – wirksamere Verfahren für den Abtransport von Toten und Verletzten und medizini-
sche Evakuierungen sowie die Bereitstellung höherer Kapazitäten für die medizini-
sche Evakuierung; 

 – aktive und wirksame Maßnahmen zur Verbesserung der Planung und Funktion der 
Sicherheitseinrichtungen und -vorkehrungen der MINUSMA; 

 32. ersucht den Generalsekretär, in seinen regelmäßigen Berichten über die Situa-
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Mandat der französischen Truppen 
 

 35. ermächtigt die französischen Truppen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten und in 
ihren Einsatzgebieten und unter Einsatz aller erforderlichen Mittel bis zum Ablauf des in 
dieser Resolution genehmigten Mandats der MINUSMA unterstützend einzugreifen, wenn 
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Zusammenarbeit zwischen den Missionen in Westafrika 
 

 40. ermächtigt den Generalsekretär, die erforderlichen Schritte zu unternehmen, 
um die Zusammenarbeit zwischen den Missionen, namentlich zwischen der MINUSMA, 
der Mission der Vereinten Nationen in Liberia (UNMIL) und der Operation der Vereinten 
Nationen in Côte d’Ivoire (UNOCI), und die entsprechende Verlegung von Truppen und 
deren Material von anderen Missionen der Vereinten Nationen zur MINUSMA sicherzu-
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MINUSMA und den anderen bilateralen Partnern Malis abzustimmen, die den malischen 
Behörden bei de


